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Zukunftswerkstatt für das Recht der Energiewende 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

• Gemeinnütziges, spezialisiertes Forschungsinstitut 

• Leitfrage: Wie muss sich der Rechtsrahmen verändern, damit die 
energie- und klimapolitischen Ziele erreicht werden? 

• Interdisziplinäre Forschungspartner, enger Austausch mit der Praxis 

• Beratung in Gesetzgebungsprozessen 
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ENTWICKLUNG DER DISKUSSION UM 
1.000 METER MINDESTABSTÄNDE 
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Eckpunkte vom 20.09.2019 

• 6 x Wind als Wortbestandteil 

• Davon 4 x im Zusammenhang 
mit 1.000 Meter-Abständen 
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Klimaschutzprogramm 2030 vom 08.10.2019 
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„Aufgabenliste“ zur Schaffung von Akzeptanz vom 07.10.2019 

Quelle: https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/S-T/staerkung-des-ausbaus-der-
windenergie-an-land.pdf?__blob=publicationFile&v=12 
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1. Referentenentwurf des Kohleausstiegsgesetzes v. 12.11.19 
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Dörfliche Strukturen mit signifikanter Wohnbebauung 

• Unklar, keine Anknüpfung an bestehende Rechtskategorien 

• Übersetzung im 1. BMWi-RefE: 

„oder zur zulässigen zusammenhängenden Bebauung mit mehr als 
fünf Wohngebäuden in einem Dorfgebiet oder in einem Gebiet, 
welches gemäß § 34 Absatz 2 nach der Eigenart der näheren 
Umgebung einem Dorfgebiet entspricht“ 
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2. Referentenentwurf des Kohleausstiegsgesetzes v. 26.11.19 
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3. Referentenentwurf des Kohleausstiegsgesetzes v. 03.12.19 
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VERFASSUNGSRECHTLICHE 
ZULÄSSIGKEIT DES § 35A BAUGB-E? 



www.stiftung-umweltenergierecht.de 13 

Dörfliche Strukturen mit signifikanter Wohnbebauung 
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Sachgerechte Differenzierung, u.a. Dorf- und Mischgebiete? 

§ 5 Dorfgebiete 
(1) Dorfgebiete dienen der Unterbringung der 
Wirtschaftsstellen land- und forstwirtschaftlicher 
Betriebe, dem Wohnen und der Unterbringung 
von nicht wesentlich störenden 
Gewerbebetrieben sowie der Versorgung der 
Bewohner des Gebiets dienenden 
Handwerksbetrieben. Auf die Belange der land- 
und forstwirtschaftlichen Betriebe einschließlich 
ihrer Entwicklungsmöglichkeiten ist vorrangig 
Rücksicht zu nehmen. 

§ 6 Mischgebiete 
(1) Mischgebiete dienen dem Wohnen und der 
Unterbringung von Gewerbebetrieben, die das 
Wohnen nicht wesentlich stören. 
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Sachgerechte Differenzierung, u.a. Dorf- und Mischgebiete? 

§ 5 Dorfgebiete 
(2) Zulässig sind  

1. Wirtschaftsstellen land- und forstwirtschaft-
licher Betriebe und die dazugehörigen Woh-
nungen und Wohngebäude, 

2. Kleinsiedlungen einschließlich Wohnge-
bäude mit entsprechenden Nutzgärten und 
landwirtschaftliche Nebenerwerbsstellen, 

3. sonstige Wohngebäude, 

4. Betriebe zur Be- und Verarbeitung und 
Sammlung land- und forstwirtschaftlicher 
Erzeugnisse, 

5. Einzelhandelsbetriebe, Schank- und 
Speisewirtschaften sowie Betriebe des 
Beherbergungsgewerbes, 

§ 6 Mischgebiete 
(2) Zulässig sind  

 

 

 

 

1. Wohngebäude, 

 
2. Geschäfts- und Bürogebäude, 

 

 

3. Einzelhandelsbetriebe, Schank- und 
Speisewirtschaften sowie Betriebe des 
Beherbergungsgewerbes, 
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Sachgerechte Differenzierung, u.a. Dorf- und Mischgebiete? (II) 

§ 5 Dorfgebiete 
(2) Zulässig sind  

(…) 

6. sonstige Gewerbebetriebe, 

7. Anlagen für örtliche Verwaltungen sowie für 
kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche 
und sportliche Zwecke, 

8. Gartenbaubetriebe, 

9. Tankstellen. 

 

(3) Ausnahmsweise können 
Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Absatz 
3 Nummer 2 zugelassen werden 

§ 6 Mischgebiete 
(2) Zulässig sind  

(…) 

4. sonstige Gewerbebetriebe, 

5. Anlagen für Verwaltungen sowie für 
kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche 
und sportliche Zwecke, 

6. Gartenbaubetriebe, 

7. Tankstellen, 
 

8. Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a 
Absatz 3 Nummer 2 in den Teilen des Gebiets, 
die überwiegend durch gewerbliche 
Nutzungen geprägt sind 
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Sachgerechte Differenzierung, 5 Wohngebäude? 

• Was macht „dörfliche Strukturen mit signifikanter 
Wohnbebauung“ aus? 

– Strukturen: mehr als ein oder wenige Teile, die im 
Zusammenhang stehen und dadurch „mehr als die Summe der 
Einzelteile“ sind 

– Signifikant: ein deutlich erhöhter Anteil 

• Schon die Kombination der Begriffe legt nahe, dass es nicht 
um Einzelgehöfte und Splittersiedlungen gehen sollte. 
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Sachgerechte Differenzierung, 5 Wohngebäude? 

• Aus rechtlicher Perspektive ist die Vergleichbarkeit mit reinen 
und allgemeinen Wohngebieten oder eine ausreichende 
Unterscheidbarkeit zu Dorf-, Misch- und Kerngebieten 
entscheidend 

• Dazu wäre erforderlich: 
– ein „Bebauungszusammenhang von einigem Gewicht“, 

– der strukturell reinen und allgemeinen Wohngebieten 
entspricht und  

– nur solche bauliche Nutzungen aufweisen, die in reinen und 
allgemeinen Wohngebieten zulässig sind oder sich von den 
anderen unterscheiden 
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WELCHE FOLGEN HÄTTEN DIE  
1.000 METER MINDESTABSTÄNDE? 
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https://www.umweltbundesamt.de/sit
es/default/files/medien/376/publikatio
nen/climate_change_38_2019_flaechen
analyse_windenergie_an_land.pdf 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/P
ublikationen/Studien/wissenschaftliche
-fundierung-der-beratungen-zu-
abstandsregelungen-bei-windenergie-
an-
land.pdf?__blob=publicationFile&v=4 

https://t.co/v4qUQtQwui 
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Mittelbar: Fehlerquelle für die Konzentrationszonenplanung 

• § 35a BauGB-E sollte nicht nur planerisch ausgewiesene 
Flächen umfassen, sondern auch sog. „faktische“ Dorfgebiete 

 

 

 
• Können die Planungsträger fehlerfrei feststellen, welche 

Siedlungsstrukturen einen Mindestabstand auslösen und 
welche nicht? 
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Quelle für Unzufriedenheit und sinkende Akzeptanz? 

Dorf A 
– Keine Bauleitplanung 
– Eine Kirche 
– Ein Dorfgemeinschaftshaus 
– Ein Sportplatz 
– Ein Feuerwehrhaus 
– Zwei Gasthöfe 
– 37 Wohnhäuser mit 

Nebengebäuden 

– Eine Schreinerei 

– Eine Bauernhof 

 

Dorf B 
– Keine Bauleitplanung  
– Eine Kirche 
– Ein Dorfgemeinschaftshaus 
– Ein Sportplatz 
– Ein Feuerwehrhaus 
– Zwei Gasthöfe 
– 37 Wohnhäuser mit 

Nebengebäuden 

– Eine Bäckerei 

– Kein Bauernhof (mehr) 
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Quelle für Unzufriedenheit und sinkende Akzeptanz? (II) 

§ 5 Dorfgebiete 
(2) Zulässig sind  

1. Wirtschaftsstellen land- und forstwirtschaft-
licher Betriebe und die dazugehörigen Woh-
nungen und Wohngebäude, 

2. Kleinsiedlungen einschließlich Wohnge-
bäude mit entsprechenden Nutzgärten und 
landwirtschaftliche Nebenerwerbsstellen, 

3. sonstige Wohngebäude, 

4. Betriebe zur Be- und Verarbeitung und 
Sammlung land- und forstwirtschaftlicher 
Erzeugnisse, 

5. Einzelhandelsbetriebe, Schank- und 
Speisewirtschaften sowie Betriebe des 
Beherbergungsgewerbes, 

§ 6 Mischgebiete 
(2) Zulässig sind  

 

 

 

 

1. Wohngebäude, 

 
2. Geschäfts- und Bürogebäude, 

 

 

3. Einzelhandelsbetriebe, Schank- und 
Speisewirtschaften sowie Betriebe des 
Beherbergungsgewerbes, 
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WENN MINDESTABSTÄNDE, DANN 
MIT ANDERER FUNKTION? 
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1.000 Meter-Abstand als subsidiärer Auffangtatbestand? 

 

https://background.tagesspiegel.de/energie-
klima/mindestabstaende-nicht-als-konkurrenz-sondern-als-
ergaenzung-gestalten  
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Unterstützen Sie unsere Forschung 



www.stiftung-umweltenergierecht.de 27 

Newsletter 
Info|Stiftung Umweltenergierecht 
informiert periodisch über die  
aktuellen Entwicklungen 

Webseite 
www.umweltenergierecht.de als  
Informationsportal 

Social Media 
aktuelle Informationen auf  
Facebook und Twitter 

Bleiben Sie auf dem Laufenden 

http://www.umweltenergierecht.de/


Stiftung Umweltenergierecht 
Thorsten Müller 
Vorsitzender des Stiftungsvorstandes 
Ludwigstraße 22 
97070 Würzburg 
mueller@stiftung-umweltenergierecht.de 
Tel: +49-931-79 40 77-00 
Fax: +49-931-79 40 77-29 
Twitter: @tmueller_wue/@stiftung_uer 
 

Unterstützen Sie unsere Arbeit durch Zustiftungen und Spenden für laufende Forschungsaufgaben. 

Spenden: BIC BYLADEM1SWU (Sparkasse Mainfranken Würzburg) 
 IBAN DE16790500000046743183 
Zustiftungen: BIC BYLADEM1SWU (Sparkasse Mainfranken Würzburg) 
 IBAN DE83790500000046745469 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 


